
Rubrik 2566 Steuererklärung (Art. 31 Abs. 1 Bst. f StG)
• Abzug für AHV‐/IV Rentner/innen in Heimen – frei verfügbare Quote bis Fr. 5’250.‐

• Neue Praxis als Folge des SRK vom 12.09.2019

• Die Hilflosenentschädigung ist in der Berechnung nicht zu berücksichtigen, da diese vollumfänglich an das Heim
entrichtet wird *(Prüfung ob Hilflosenentschädigung nicht in der Heimrechnung enthalten ist – Informationen einholen)

AHV Rente 23'000          
Ergänzungsleistungen 12'000          
Andere Einkommen 260               
Total Einkommen 35'260         
Heimkosten (*abzüglich Lebensunterhalt) 50'000         19'740         30'260        
Einkommen (frei verfügbare Quote) 5'000             unter 5'250.‐
Vermögen (Rubrik 4100) 32'133‐           kein Vermögen
steuerbares Einkommen auf Null ‐                

Steuerpflichtiger wohnhaft in einem Alters‐ oder Pflegeheim

WEISUNGEN (Aktualisierung Steuerperiode 2019)


